16. MAI 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes und zur Abänderung des Gesetzes vom 6. Dezember 2005 über die Verteilung eines Teils der föderalen Einnahmen in Sachen Verkehrssicherheit im Hinblick auf die Anwendbarmachung der Modalitäten für die Fusion oder Entfusionierung von Polizeizonen auch auf Eingemeindepolizeizonen und im Hinblick auf die Aktualisierung der Übergangsregeln


(Belgisches Staatsblatt vom 24. April 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST MOBILITÄT UND TRANSPORTWESEN, FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


16. MAI 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes und zur Abänderung des Gesetzes vom 6. Dezember 2005 über die Verteilung eines Teils der föderalen Einnahmen in Sachen Verkehrssicherheit im Hinblick auf die Anwendbarmachung der Modalitäten für die Fusion oder Entfusionierung von Polizeizonen auch auf Eingemeindepolizeizonen und im Hinblick auf die Aktualisierung der Übergangsregeln


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - In Artikel 257quinquies/11 des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes, eingefügt durch das Gesetz vom 21. April 2016 und abgeändert durch das Gesetz vom 29. März 2018, wird das Wort "Mehrgemeindepolizeizone(n)" durch das Wort "Polizeizone(n)" ersetzt.


Art. 3 - In Artikel 257quinquies/17 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 29. März 2018, wird die Zahl "2019" durch die Zahl "2025" ersetzt.


Art. 4 - Artikel 6 des Gesetzes vom 6. Dezember 2005 über die Verteilung eines Teils der föderalen Einnahmen in Sachen Verkehrssicherheit, ersetzt durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016 und abgeändert durch das Gesetz vom 28. April 2019, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 Nr. 1 wird zwischen Absatz 1 und Absatz 2 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Für jede neue Polizeizone, die infolge der Aufspaltung einer oder mehrerer Mehrgemeindepolizeizonen eingesetzt wird, werden die Beträge, die die betreffende ehemalige Mehrgemeindepolizeizone hätte erhalten müssen, verhältnismäßig unter die neuen Polizeizonen auf der Grundlage der KUL-Norm der Gemeinden, die ihnen angehören, verteilt, und zwar nach folgender Formel: Für jede Gemeinde, die der neuen Polizeizone angehört, wird der Betrag, den die ehemalige Mehrgemeindepolizeizone, der diese Gemeinde angehörte, hätte erhalten müssen, mit der KUL-Norm dieser Gemeinde multipliziert und durch die Summe der KUL-Normen der ehemaligen Mehrgemeindepolizeizone, der diese Gemeinde angehörte, geteilt."

2. Zwischen Absatz 3 und Absatz 4 wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Für jede neue Polizeizone, die infolge der Aufspaltung einer oder mehrerer Mehrgemeindepolizeizonen eingesetzt wird, werden die Beträge, die die betreffende ehemalige Mehrgemeindepolizeizone hätte erhalten müssen, verhältnismäßig unter die neuen Polizeizonen auf der Grundlage der KUL-Norm der Gemeinden, die ihnen angehören, verteilt, und zwar nach folgender Formel: Für jede Gemeinde, die der neuen Polizeizone angehört, wird der Betrag, den die ehemalige Mehrgemeindepolizeizone, der diese Gemeinde angehörte, hätte erhalten müssen, mit der KUL-Norm dieser Gemeinde multipliziert und durch die Summe der KUL-Normen der ehemaligen Mehrgemeindepolizeizone, der diese Gemeinde angehörte, geteilt."


Art. 5 - Die Artikel 2 und 3 werden wirksam mit 1. Januar 2024.

Artikel 4 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 16. Mai 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Mobilität
G. GILKINET

Der Minister der Justiz und der Nordsee
P. VAN TIGCHELT

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Die Staatssekretärin für Haushalt
A. BERTRAND

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

